	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Planet-, Rühr- und 
Knetmaschinen
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung gilt für Planet-, Rühr- und Knetmaschinen

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
[image: ][image: ]
	· Erfasstwerden an Quetsch- und Einzugsstellen zwischen Werkzeug und Rührschüssel.
· Gefahr durch Hineingreifen in den Wirkbereich, Fangstellen am Werkzeug.
· Stolper- und Sturzgefahr durch Kabel und unsicheren Stand des Gerätes.


	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Die Benutzung darf nur durch unterwiesenes Personal erfolge (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht).
· Gerät nur für den zugelassenen Gebrauch einsetzen, nicht zweckentfremdet einsetzen. 
· Vor Benutzung des Gerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen.
· Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob Schutzeinrichtung vorhanden und einsatzbereit, Rühr- und Knetwerkzeuge sicher eingesetzt und arretiert sind. 
· Rühr- und Knetwerkzeuge und oder Zusatzgeräte dürfen nur bei ausgeschalteter Maschine angebracht oder abgenommen werden.
· Zugriff zu den Gefahrenzonen durch Schutzeinrichtungen herstellen.
· Knetmaschinen, welche über einen ausfahrbaren Bottich verfügen, nur in Gang setzen, wenn Bottich und Knetwerkzeug in Arbeitsstellung sind.
· Verfahrbare Knetmaschinen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern. Auf absolute Standsicherheit achten.
· Hinweis: Nach dem Ausschalten läuft die Maschine kurze Zeit nach!

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL
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	· Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.
· Gerät als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.

	5. ERSTE HILFE

	[image: Beschreibung: Notruf Unfall]    112

	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:	


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen  vorgenommen werden
· Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben.
· Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung 
durchführen.

	
Datum:                                   Unterschrift:
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